
Referendariat unterbrechen
Beitrag von „freckle“ vom 22. Januar 2010 15:55

Hi,

wenn sich an den Gesetzen nichts grundlegendes geändert hat (was ich mal annehme) dann
bekommst du nur Arbeitslosengeld, wenn du innerhalb der 3 Jahre VOR der Arbeitslosmeldung
mind. 12 Monate Beiträge in die Arbeitslosenversicherung gezahlt hast. Wenn du im Ref
verbeamtest bist zählt dieses eine Jahr und die zwei Monate also nicht. Hast du vorher
gearbeitet?
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